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So entscheiden Sie richtig: Spende oder Sponsoring?

	

	Beispiele für Spenden
	Beispiele für Sponsoring

	Ein Unternehmen überweist 2.000 Euro an den Verein, ohne eine Gegenleistung zu erwarten.
	Ein Unternehmen zahlt 2.000 Euro, damit
sein Logo auf der Vereins-Website und
dem Vereinsbus erscheint.

	Ein Bäcker spendet Kuchen für das
Sommerfest – es gibt keinen Hinweis
auf ihn oder seine Bäckerei im
Programmheft.
	Ein Bäcker stellt Kuchen für das Sommerfest
zur Verfügung und wird dafür im
Programmheft und auf Plakaten genannt.

	Ein Unternehmer zahlt 1.500 Euro für
die Sanierung des Vereinsheims – in der
Pressemitteilung wird er nicht erwähnt.
	Ein Unternehmer zahlt 1.500 Euro, unter der
Bedingung, dass ein Schild mit seinem Firmenlogo am Vereinsheim angebracht wird.

	Eine Privatperson spendet 500 Euro
für die Jugendabteilung.
	Eine Agentur zahlt 500 Euro, damit sie in
der Vereinszeitung eine ganzseitige Anzeige
schalten darf.

	Ein Getränkehersteller schenkt der
Mannschaft Mineralwasser ohne Werbeaufdruck und ohne Medienpräsenz.
	Ein Getränkehersteller liefert Mineralwasser,
aber auf jedem Kasten prangt sein Logo, und er wird in der Presse erwähnt.

	Eine Firma unterstützt den Verein mit einer anonymen Überweisung von 800 Euro.
	Eine Firma zahlt 800 Euro, damit auf der Startseite der Vereins-Homepage ein
Werbebanner erscheint.
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